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Am vergangenen Freitag ist die Frist abgelaufen, die der Kultus
minister zur Aufname der Übergangsregelstudienzeit in die einzelnen 
Prüfungsordnungen gesetzt hat. Diese Frist dauerte ein halbes Jahr 
nach Inkrafttreten des Gesetzes am 16. Juni.
Spätestens jetzt aber mußte der Kultusminister feststellen, was es 
heißt, gegen den Willen aller Hochschulangehörigen ein Gesetz durch
zudrücken : an der TH wurde bis jetzt keine einzige Prüfungsordnung 
an die Regelstudienzeit angepaßt. Dies ist eine gründliche Miß
achtung des Gesetzes, und deshalb sah sich der Kultusminister wohl 
auch"gezwungen", zur Selbsthilfe zu schreiten und die Hochschulen 
per Erlaß nochmal an ihre gesetzesmäßigen Aufgaben zu erinnern. 
Ferner bestimmt der Erlaß eindeutig die Gesichtspunkte, nach denen 
die durchschnittlichen Regelstudienzeiten ermittelt werden sollen.

5:tr.: Bestiegen vor Fristen rach § 82 Abs. 2 Ecchscrul- 
gepet: (HEG)

Be zur: Besprechungen von 27.7- und 8 .11.1973
2. Irre Berichte über die durchschnittlichen 

Studienzeiten in den Jahren 1975 bis 1977
- 4 -An!

-acr 82 Ab?. :en reehr Monaten seit Inirr aft-
treten des Gesetze?, d.h. bis cur 15. Dezenter 1973, Bertinnungen 
in die Prüfungsordnungen der Hochschulen über die Fristen auf-

d^n_rüp£en. Da? Gesetz gibt nicht nur den zeitlichen Hahnen, 
«ordern auch den KaBstsb für die Fristsetzung vor, rötlich die 
durchzchnittliche Studienzeit, v;elche die Absolventen eine? 
ctudiengnng? - ohne Einbeziehung von Prüfung?Wiederholern - in 
den Jahren 1975 bi? 1977 benötigt haben. Sie Fristen gelten er?t- 
ral? für Studienanfänger de? Vintersenester? ''973/79.



Sc Tarn e? rieh u= Hochrchulprürus.5 es, basdait, find dür Izdcrcrge- 
der Prüf—~.~-erd~-.ir.~5r. er.t??r;eh3r.d § £2 Ab?. 2 ZHG die Hochribulcr.1 
sustdndir; die Xr.dcrua£er. bedürfen der Gsr-ehsijrag des Zultu.r- 
ririrterr (3 2' Abs. 1 ITr. 6 ur.d Abs. 2 I-2£3).
Unbeschadet der Jeweiliger Zuständigkeiten erschien er zweck
mäßig, einige Grundsätze des Verfahren-» und der inhaltlichen 
Ausgestaltung zwischen allen Beteiligten, den Hochschulen, den 
staatlichen Prüfurgrärterr und den Kultusministerium, zu erörtern.

’ Mit Erlaß vor
habe ich Ihnen einen entsprechenden Zrhcbunnsbcger zuteleitet: 
die aurgefüllten Bogen lasen Ende Oktober vor. In einer zweiten 
gemeinsamer Besprechung an 3. Doveuber 1373 wurden anschließend 
offene Praxen der Interpretation und Auswertung der Daten er
örtert, die zv/OvMcusLßigerweire ebenfalls einheitlich gehardhabt 
werden.

Aufgrund Ihrer Arrsguzecen teile ich
Daten ich vornehme, welche zu*ätzli
schulen noch für erf’orderlich halte
der Genehmigung von Änderungen der ;
-:.ri:h=ri 5 22 Ab*. 2 EI-IG 3nv:5rd=r vsrds. Ich berrcchtc- dicrc 
A_— cp=.r :1- Eilfe-tsllu.“  Irr Siä ir Irtarc^e d,r Arbcir—  
ckcrcrie, unterstreiche die primäre- Zuständigkeit und Verant
wortung der Hochschulen für Änderungen nach § 82 Ab«*. 2 MIG 
aber ausdrücklich.

Auch bei den übrigen gleichnanigen Studiengängen, deren 
Prüf'ongserdnungen sich in der Hegel an denselben Hahnen
prüfungsordnungen orientieren, sollte die Einheitlichkeit 
des Hochschulwesens in lande Hessen eine besondere Holle 
spielen, zural § 21 Abs« 2 HEG ausdrücklich auf gleichwer
tige Studien- und Prüfungsbedingungen abstellt und 3 82 
Abs. 2 HEG der Bildung eines Landegdurchschnittc nicht ent
gegensteht . Danit wird nicht inhaltliche Gleichmacherei 
bezweckt, sondern lediglich die Äquivalenz der Studien
abschlüsse angestrebt. Unterschiedliche Fristen für sleich- 
nanige StuHergänge an den einzelnen hessischen Hochschulen 
kennten die Gleichwertigkeit der Studienabschlüsse gefährden, 
ein Prestigegefälle institutionalisieren und Vanderungsbe- 
we-ungern zwischen den Hochschulen auslösen.

§ 82 Abs. 2 Satz 3 HHG schreibt vor, die fe^tzuretzenden 
Fristen erstcal? auf Studienanfärger de? Uirterrenortar* 
1973/79 anzuwenden. Ich bitte Sie, die Studlenenfärger noch 
einnal ausdrücklich darauf aufnerksan zu rächen. Dinen von 
mir verfaßten Infornationsbrief werde ich Ihnen dazu über
mitteln.

Der letzte Absatz bedeutet, daß eine Bestimmung, die Verschlechte
rungen beinhaltet, rückwirkend auf eine Gruppe von Studenten aufge
drückt werden soll.
Dies ist nicht rechtmäßig! Gemäß einer Vielzahl von Gerichtsur
teilen hat jeder Student das Recht, unter den Bedingungen sein Stu
dium zu beenden, unter denen er es begonnen hat.
Sollte der Kultusminister dennoch versuchen, die Regelstudienzeit 
rückwirkend auf die jetzigen Erstsemester anzuwenden, wird er auf 
unsren massiven Widerstand stoßen.


